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Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung / Versicherungssummen
Versicherungssumme pauschal je Schaden 100 Mio. EUR

Personenschäden je geschädigte Person maximal 15 Mio. EUR

Umweltschadensversicherung (beitragsfrei automatisch mit eingeschlossen) 5 Mio. EUR  je Schaden (10 Mio. EUR je Versicherungsjahr)

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung / Zusatz-Haftpflichtversicherung für Mietfahrzeuge im Ausland "Mallorca-Police"

Pkw

Kraftrad

Campingfahrzeug

Versicherungssumme pauschal je Schaden 100 Mio. EUR

Personenschäden je geschädigte Person maximal 15 Mio. EUR

Geltungsdauer bis 6 Monate

Mitversicherter Fahrerkreis
VN, Ehepartner (auch eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebenspartner), in häuslicher Gemeinschaft 

lebender Lebenspartner und Kinder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben

Geltungsbereich
Europa (innerhalb geographischen Grenzen) ohne BRD sowie außereuropäische Gebiete, die zum 

Geltungsbereich der EU gehören

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung / Sonstiges
Eigenschäden je Versicherungsjahr bis 100.000 EUR (500 EUR SB)

Geltungsbereich
Europa (innerhalb geographischen Grenzen) sowie außereuropäische Gebiete,  

die zum Geltungsbereich der EU gehören

Schadenrückkauf für SFR-Erhalt Nach Abschluss wird VN über Schadenhöhe informiert; Rückzahlung innerhalb 12 Monate möglich

SFR-Erhalt bei Unterbrechungen von bis zu 10 Jahre

Kaskoversicherung / Beitragsfrei mitversicherte Teile
Werksseitig fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile und Fahrzeugzube-
hör (z. B. Multimediasysteme oder Spoiler)

Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör, wenn es ausschließlich dem Gebrauch des Fahr-
zeugs dient

Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahr-
zeugs üblicherweise mitgeführt werden (z. B. Sicherungen, Leuchtmittel) 

Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit 
dem abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht 
möglich ist

Planen, Gestelle für Planen (Spriegel)
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  Kfz-Haftpflichtversicherung

Leistungsübersicht



Seite 2 von 5

Tarif U2026 - AKB Stand 04.2026
Außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile: 
- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung 
- Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze 
- mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer Reparatur

Ladekabel und/oder mobile Ladegeräte einschließlich dazugehöriger Adapter für Elektro- oder Hybrid-Pkw, 
wenn unter Verschluss im Fahrzeug verwahrt oder während des Ladevorgangs

Ladekarten für Elektro- /oder Hybrid-Pkw, die sich unter Verschluss im Fahrzeug befinden und Folgeschäden 
durch unberechtigte Nutzung der Ladekarten (z. B. nach Diebstahl aus dem Fahrzeug) NEUNEU  bis 500 EUR

Kaskoversicherung / Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile
Nachträglich fest eingebaute oder am Fahrzeug fest angebaute Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehörteile bis 10.000 EUR

…Absicherung des überschreitenden Werts von 10.000 EUR optional

Kaskoversicherung / Gegen Beitragszuschlag versicherbare Teile
Spezialaufbauten (z. B. Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoaufbauten) und Spezialeinrichtungen (z. B. für 
Werkstattwagen, Messfahrzeuge, Krankenwagen)

optional

Zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tuning), die der 
Steigerung der Motorleistung, des Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu 
einer Wertsteigerung des Fahrzeugs führen

optional

Voll- und Teilkaskoversicherung / Leistungen
Neuwertentschädigung für Pkw bis 24 Monate

Kaufpreisentschädigung für Pkw bis 24 Monate

Leistung eines Technologiezuschusses nach einem Totalschaden, wenn ein neuer Elektro- oder  
Wasserstoff-Pkw innerhalb von 12 Monaten als Ersatzfahrzeug bei uns versichert wird NEUNEU  2.000 EUR

Abschleppkosten

Verzicht auf Abzug "neu für alt"

Mitversicherung der Zustandsdiagnostik bei E-Fahrzeugen bei Beschädigung des Akkus  
inkl. Abschlepp/Transportkosten zur nächsten Akku-Teststation

bis 1.500 EUR 

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit

Übernahme der Zulassungs- und Überführungskosten nach einem Totalschaden, wenn ein neues Fahrzeug 
innerhalb von 12 Monaten wieder bei uns versichert wird

bis 1.000 EUR

Kostenübernahme für den Austausch von Schlössern oder Neucodierung nach Diebstahl/Raub der Fahrzeug-
schlüssel

Entsorgungskosten nach einem Totalschaden des Fahrzeugs, wenn ein Fahrzeug innerhalb von  
12 Monaten wieder bei uns versichert wird

bis 3.000 EUR

Reduzierung der Selbstbeteiligung bei Reparatur in einer Partnerwerkstatt um 50 %  
(für Pkw wenn Werkstatt-Service nicht vereinbart ist)

Nach Totalschaden des Akkumulators bei Elektro-/Hybrid-Pkw leisten wir für die Entsorgung  
subsidiär

bis 3.000 EUR

Mitversicherung der Ausbau- und Verbringungskosten sowie subsidiär der Entsorgungskosten  
des Akkumulators 

insgesamt bis 3.000 EUR

Teilkaskoversicherung / Versicherungsumfang

Schäden durch Brand oder Explosion

Schäden bei Entwendung durch Diebstahl, unbefugten Gebrauch, Raub und Unterschlagung

Entwendung des Ladekabels/Adapters beim Ladevorgang von Hybrid-/Elektro-Pkw

Naturgewalten (Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, (Dach-)Lawinen, Muren, Erdbeben, Erdsenkung, 
Erdrutsch, Vulkanausbruch, Schneedruck)

Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahr-
zeug geworfen werden

Überspannungsschäden durch Blitzschlag z. B. beim Ladevorgang von Hybrid-/Elektro-Pkw

Zusammenstoß mit Tieren jeglicher Art

Glasbruchschäden (auch Kunststoffscheiben, Spiegelglas, Abdeckungen von Leuchten und  
Leuchtmittel)

Schäden durch Kurzschluss

Folgeschäden infolge Kurzschluss bis 3.000 EUR

Tierbissschäden NEUNEU  an allen Teilen

Folgeschäden infolge Tierbissschäden  
Entfall der Höchstentschädigungsgrenze

Teilkaskoversicherung / Zusatzvorteile bei Glasbruchschäden
Partner-Werkstätten Carglass, Wintec

Kein Abzug der Selbstbeteiligung bei Reparatur

Reduzierung der Selbstbeteiligung um 75 EUR bei Austausch der Windschutzscheibe  
in einer Partner-Werkstatt
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Kostenloses Ersatzfahrzeug für die Dauer des Austausches (bei Wintec)

Reparatur-vor-Ort-Service

30 Jahre Garantie auf alle Reparaturen

Kostenersatz für Plaketten und/oder Vignetten

Kostenübernahme Fahrzeug-Innenraumreinigung nach Bruchschäden

Vollkaskoversicherung / Versicherungsumfang

Schäden durch Unfälle

Schäden durch mut- oder böswillige Handlungen (Vandalismus)

Hacker-/Cyberangriffe (z. B. Manipulation der Fahrzeugsoftware)

Havarie-Grosse-Risiko (Fahrzeugbeschädigung / -verlust auf Fähren)

Smart-Repair bei Kleinschäden (Parkschadenschutz) 1x je Versicherungsjahr, ohne SFR-Rückstufung bis 200 EUR, Verzicht auf Selbstbeteiligung

Akkuschäden bei Elektro-/Hybrid-Pkw

Kaskoversicherung / Sonstiges

Geltungsbereich
Europa (innerhalb geographischen Grenzen) sowie außereuropäische Gebiete,  

die zum Geltungsbereich der EU gehören

Schadenrückkauf für SFR-Erhalt Nach Abschluss wird VN über Schadenhöhe informiert; Rückzahlung innerhalb 12 Monate möglich

SFR-Erhalt bei Unterbrechungen von bis zu 10 Jahre

Weitere Highlights

  uniVersa Case Management "Mehrwerte im Schadenfall" 
       Wir unterstützen Sie telefonisch bei der Abwicklung eines Schadens und begleiten Sie während des gesamten Schadenabwicklungsprozesses – und verzichten immer wenn dies 
       möglich ist auf Formulare. Auf Wunsch erhalten Sie den Schaden-E-Mail-Service und wir informieren Sie stets per E-Mail über den aktuellen Stand Ihrer Schadensbearbeitung.

 Eltern-Kind-Regelung bis SF-Klasse 2 möglich

 Zweitfahrzeugregelung für Pkw, Krafträder, Trikes, Quads, Wohnmobile ohne Mindestalter und bis zur SF-Klasse 4 möglich

 Zweitfahrzeugregelung bei Lieferwagen bis zur SF-Klasse 1 möglich

 Angleichung Vollkasko-SFR an Haftpflicht-SFR für Pkw, Krafträder, Trikes, Quads, Wohnmobile und Lieferwagen möglich

 Erweiterte SF-Staffel bei Pkw bis zur SF-Klasse 50 und Leichtkrafträder/-roller bis zur SF-Klasse 20

 Erweiterte SF-Staffel bei Lieferwagen, Lkw und Zugmaschinen bis zur SF-Klasse 30

 Einstufung von Fahranfängern in die SF-Klasse 1, wenn bereits das Erstfahrzeug der Eltern bei der uniVersa versichert ist

 Verlängerung der Frist für eine SFR-Übertragung auf 10 Jahre, keine Einschränkung auf engste Familienangehörige sowie Verzicht auf Einreichung einer Kopie der Sterbeurkunde

Prämiennachlässe für

 Wenigfahrer – In Zeiten von Home-Office Jahresfahrleistungsklasse bis 4.999 km

 Eigentümer von selbstbewohnten Ein-, Zwei- oder Dreifamilienhäusern sowie von Wohnungen

 Neuwertige Pkw (Fahrzeugalter bei Erwerb)

 Fahrzeugnutzer ab 23 Jahren

 Begleitetes Fahren unter 18 Jahren beitragsfrei und bis 20 Jahren beitragsreduziert

Zusatzbausteine

Leistungsbaustein "Werkstatt-Service" für Pkw
Bei Vereinbarung 20 % Nachlass auf den Kasko-Beitrag

Werkstattbindung (nur DEKRA- und TÜV-zertifizierte Fachbetriebe)  

Zertifizierte Kundenzufriedenheit durch TÜV Süd

Kostenloses Ersatzfahrzeug

Kostenloser Hol- und Bringservice 

Kostenlose Innen- und Außenreinigung

Reparatur mit Originalersatzteile und nach den fachlichen Vorschriften und Empfehlungen der 
Hersteller

Garantie auf alle ausgeführten Arbeiten (6 Jahre)

Eintritt in die Herstellergarantie

Werkstattsuche, Terminvermittlungsservice durch uniVersa

Werkstatt- und Mietwagenvermittlungsservice innerhalb einer Stunde (auch per SMS)

Werkstattabrechnung direkt mit uniVersa
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Leistungsbaustein "Rabattschutz"
optional für Pkw

Verhindert die SFR-Rückstufung und damit die Erhöhung des Versicherungsbeitrages nach einem selbstverschuldetem Unfall. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern erfolgt bei der uniVersa 
sogar eine Weiterstufung der SF-Klasse im darauffolgenden Jahr. 
 
Voraussetzungen: 
- Abschließbar für Kfz-Haftpflicht-Soloverträge und Verträge mit Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung 
- Bei Beginn muss mindestens die SF-Klasse 4 vorliegen 
- Rabattschutz greift nicht bei Fahrern unter 23 Jahre, Abschluss dennoch möglich

Leistungsbaustein "Fahrerschutz" 
optional für Pkw und Wohnmobile

Werden bei einem Verkehrsunfall Fahrzeuginsassen verletzt oder getötet, sind deren Personenschäden über die Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt. Im Gegensatz zu den Mitfahrern sind 
Personenschäden des berechtigten Fahrers nicht über die Kfz-Haftpflichtversicherung abgesichert, d. h. gibt es keinen Unfallgegner oder liegt Selbstverschulden vor, dann erhält der Fahrer 
keinerlei finanziellen Leistungen. Der Leistungsbaustein Fahrerschutz ersetzt den Personenschaden des Fahrers und ist somit eine “Vollkasko für den Fahrer“.   

 Bis zu 15 Mio. EUR je Schadenfall 

 Verdienstausfall 

 Schmerzensgeld (Anspruch bei ununterbrochenen Krankenhausaufenthalt von mindestens 5 Tagen) 

 Im Todesfall Hinterbliebenen-Schutz (Unterhalt, Rente) 

 Leistung nach deutschem Recht 

 Versicherungsschutz in ganz Europa im geographischen Sinn und außereuropäische Gebiete, die zum Geltungsbereich der EU gehören

Leistungsbaustein "Auslandschadenschutz" 
optional für Pkw, Krafträder und Wohnmobile

Der Leistungsbaustein Auslandschadenschutz übernimmt z. B. im Urlaub bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall Ihre berechtigten Ansprüche, wenn die Kfz-Haftpflichtversicherung des Un-
fallgegners nicht ausreicht. Die Schadenersatzleistungen richten sich nach deutschem Recht.

Geltungsbereich
EU-Länder außerhalb BRD sowie in Andorra, Großbritannien, Island, Liechtenstein,  

Moncao, Norwegen, San Marino, Schweiz und Vatikanstadt

Leistungsbaustein "GAP-Deckung" (Leasingrestwertversicherung) 
optional für Pkw und Lieferwagen

Die GAP-Deckung ist die ideale Absicherung von Leasing- bzw. kreditfinanzierten Fahrzeugen. Im Falle eines Totalschadens oder Diebstahls schließt sie die Lücke zwischen der Entschädigung 
aus der Kaskoversicherung und dem Leasing- bzw. Kreditrestbetrag.

Leistungsbaustein "Kfz-Schutzbrief"
optional für Pkw und Kräder

Der Kfz-Schutzbrief ist die optimale Ergänzung und bietet den Service und die Qualität der uniVersa Kfz-Versicherung auch bei Pannen, Unfällen, Notfällen oder Krankheit.

Geltungsbereich
Europa (innerhalb geographischen Grenzen) sowie außereuropäische Gebiete, die zum  

Geltungsbereich der EU gehören

Vom Schadenort unabhängige Leistungen

 Pannen und Unfallhilfe 
Wir organisieren ein Pannenhilfsfahrzeug zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft Ihres 
Fahrzeugs am Schadenort und übernehmen die hierfür entstehenden Kosten.

 �Abschleppen und Bergen
Wir sorgen für das Abschleppen Ihres Fahrzeugs, wenn dieses am Schadenort nicht 
wieder fahr-    bereit gemacht werden kann und übernehmen die hierfür entstehenden 
Kosten. Dies gilt auch für das Bergen Ihres Fahrzeugs, wenn es von der Straße ab-
gekommen ist.

Weitere Leistungen ab einer Entfernung von 30 Straßenkilometern von Ihrem im Versicherungsschein genannten Wohnort

 Weiter- oder Rückfahrt
zu Ihrem im Versicherungsschein genannten Wohnort in Deutschland oder zum Zielort

 Übernachtungskosten
bis zu 4 Nächte bis zu 100 EUR je Übernachtung und Person

 Mietwagenkosten
bis zu 490 EUR

 Fahrzeugunterstellung
     bis zu 2 Wochen 

 Fahrzeugtransport
zu einer Werkstatt oder Pick-Up-Service für den Rücktransport der berechtigten Insassen 
und Ihrem Fahrzeug

Zusätzliche Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf Reisen

 Krankenrücktransport
wenn medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet

 Kostenübernahme für Krankenbesuch
bis zu 500 EUR bei Krankenhausaufenthalt von mehr als 2 Wochen

 Rückholung von Haustieren
Hunde und Katzen

 Fahrzeugabholung

 Rückholung von Kindern
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Zusätzliche Hilfe bei einer Auslandsreise

 Fahrzeugverzollung/-verschrottung
Übernahme der Verfahrensgebühren nach einem Diebstahl bzw. Verschrottungskosten Ihres 
Fahrzeugs – Zollbetrag und sonstige Steuern werden nicht erstattet

 �Übernahme von Bestattungskosten im Ausland bzw. Überführungs- 
kosten nach Deutschland

     bis zu 5.000 EUR bei Tod einer versicherten Person

 Hilfe bei Verlust oder Defekt Ihres Fahrzeugschlüssels
Übernahme der Kosten für die Beschaffung eines Ersatz-schlüssels bzw. Wiederherstellung 
der Fahrbereitschaft Ihres Fahrzeugs bis zu 125 EUR – Kosten für Ersatzschlüssel werden 
nicht erstattet

 Ersatzteilversand
Beschaffung von Ersatzteilen und Übernahme der Versandkosten

Arzneimittel und Sehhilfen
Vermittlung und Übernahme der Versandkosten

 Dokumentendepot

 Vermittlung ärztlicher Betreuung  Rückrufservice

Unter der Rufnummer +49 911 5307-33073 steht im Schadensfall unsere Kfz-Schutzbrief-Hotline jeden Tag – rund um die Uhr – mit kompetentem Rat 
und Hilfe zur Seite.

Die Leistungen sind verkürzt wiedergegeben. Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versiche-
rungsbedingungen.

uniVersa Allgemeine Versicherung AG

Sulzbacher Straße 1-7 · 90489 Nürnberg ·  +49 911 5307-0 ·  info@uniVersa.de ·  www.uniVersa.de


